
Vorsorgeprinzip

Definition und Ursprung: Unterschied zwischen Prinzip und Idee

Definition der Idee: Idee, wonach bei wissenschaftlicher Unsicherheit angesichts

möglicher schwerer und irreversibler Schäden nicht gewartet werden darf, bis die

Unsicherheit beseitigt ist, bevor Massnahmen zur Begrenzung der befürchteten

Schäden getroffen werden.

Berechtigung: Zu warten kann angesichts der Trägheit der betroffenen

Mechanismen und der Unumkehrbarkeit der Schäden zu Machtlosigkeit im

Schadensfall führen (Klima, bovine spongiforme Enzephalopathie).
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Vorsorgeprinzip

Ursprung: USA und Deutschland

• Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht, 1987;

• Ministererklärung der zweiten internationalen Konferenz zum Schutz der

Nordsee vom November 1987 («Um die Nordsee vor den möglichen schädlichen

Wirkungen äusserst gefährlicher Stoffe zu schützen, ist nach dem Vorsorgeansatz

vorzugehen. Deshalb können Massnahmen zur Überwachung der Emissionen

derartiger Stoffe geboten sein, und zwar auch dann, wenn der Kausalzusammenhang

wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen ist (…).»);

Rio-Erklärung vom Juni 1992:

• Grundsatz 15: “Zum Schutz der Umwelt wenden die Staaten im Rahmen ihrer

Möglichkeiten allgemein den Vorsorgegrundsatz an. Drohen schwerwiegende oder

bleibende Schäden, so darf ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit

kein Grund dafür sein, kostenwirksame Massnahmen zur Vermeidung von

Umweltverschlechterungen aufzuschieben.”

Abschnitt II

Die vier politischen 

Szenarien

9. Szenario «nachhaltige Entwicklung»
(S. 112-164)

2



Vorsorgeprinzip

Fehler: Maul- und Klauenseuche, Schneefall, Präventivkrieg, Abtreibung und

andere Ereignisse

• Das Vorsorgeprinzip sollte als Prinzip zur Bewältigung und Beseitigung aller

Risiken gesehen werden.

Voraussetzungen für die Anwendung des Vorsorgeprinzips:

• Schäden: «schwer und irreversibel»

• Wissensstand: wissenschaftliche Unsicherheit; das Vorsorgeprinzip betrifft

somit ein nicht ausreichend bekanntes Risiko; Achtung: Unterschied

wissenschaftliche vs. technische Unsicherheit
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Zwei Schritte zur Umsetzung des Vorsorgeprinzips

1. Bestandsaufnahme der vorhandenen Kenntnisse:

a. Merkmale dieser Kenntnisse und der Stellen, die sie hervorbringen:

Transparenz/Unabhängigkeit, Transdisziplinarität, widersprüchliche

Hypothesen, Trefflichkeit;

b. Gewinnung neuer Kenntnisse;

2. Massnahmen zur Risikominderung: «vorläufig und verhältnismässig»

a. vorläufig/korrigierbar
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Zwei Schritte zur Umsetzung des Vorsorgeprinzips

Verhältnismässig, in sechsfacher Hinsicht möglich:

1. Massnahmen im Verhältnis zur allgemeinen Qualität des Risikos

(Moratorium, Verbot, Empfehlungen usw.);

2. Massnahmen im Verhältnis zur Qualität des wissenschaftlichen Dossiers:

Gewichtige Massnahmen erfordern ein wissenschaftlich gewichtiges Dossier

und dürfen keinesfalls aufgrund einer einfachen Vermutung getroffen

werden.

3. Massnahmen nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Rationalität und der

Leibnizschen Ästhetik: maximale Wirkung mit minimalen Mitteln;
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Zwei Schritte zur Umsetzung des Vorsorgeprinzips

Verhältnismässig, in sechsfacher Hinsicht möglich:

4. Vor jeder Anwendung des Prinzips die erwarteten Konsequenzen der in

Betracht gezogenen Massnahmen mit den Konsequenzen eines Verzichts

auf Massnahmen vergleichen;

5. Massnahmen im Verhältnis zum «angestrebten Schutzniveau», Formulierung

an der Ratstagung von Nizza. Das Niveau ergibt sich aus einer «politischen

Einschätzung»;

6. Keine Verwechslung mit dem Streben nach dem Nullrisiko. Dazu sind fast

unbegrenzte Mittel erforderlich, was per Definition nicht verhältnismässig ist.
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Verteidigung des Prinzips gegen gewisse Angriffe oder Interpretationsfehler

• Verwechslung mit Ausmerzung des Risikos (Nullrisiko)

• Verwechslung mit allgemeiner Methode zur Risikobewältigung

• Verwechslung Prävention (erwiesenes und bekanntes Risiko, mässige,

unüberwindbare Unsicherheit) / Vorsorge (nicht erwiesenes und nicht

ausreichend bekanntes Risiko, evolutive Unsicherheit, Wissenserneuerung)

• Verwechslung von Umkehr der Beweislast mit Schwächung der Beweislast
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Referenztexte:

Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht, 1987 : «Die Vertragsparteien

dieses Protokolls (…) entschlossen, die Ozonschicht durch Vorsorgemassnahmen

zur ausgewogenen Regelung der gesamten weltweiten Emissionen von Stoffen,

die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, zu schützen … »

Ministererklärung der zweiten internationalen Konferenz zum Schutz der Nordsee,

1987: «Um die Nordsee vor den möglichen schädlichen Wirkungen äusserst

gefährlicher Stoffe zu schützen, ist nach dem Vorsorgeansatz vorzugehen.

Deshalb können Massnahmen zur Überwachung der Emissionen derartiger Stoffe

geboten sein, und zwar auch dann, wenn der Kausalzusammenhang

wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen ist (…).»
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Referenztexte:

Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 1992, Grundsatz 15: «Zum Schutz

der Umwelt wenden die Staaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten allgemein den

Vorsorgegrundsatz an. Drohen schwerwiegende oder bleibende Schäden, so darf

ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür sein,

kostenwirksame Massnahmen zur Vermeidung von Umweltverschlechterungen

aufzuschieben.» (“In order to protect the environment, the precautionary approach

shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are

threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certaincy shall not

be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent

environmental degradation.”)

Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen, 1992: «Die Vertragsparteien

sollen Vorsorgemassnahmen treffen, um den Ursachen der Klimaänderungen

vorzubeugen, sie zu verhindern oder so gering wie möglich zu halten und die

nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen abzuschwächen.»
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Referenztexte:

Vertrag von Maastricht, 1992: «Die Umweltpolitik der Gemeinschaft (…) beruht auf den

Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz,

Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf

dem Verursacherprinzip.»

Französisches Umweltgesetzbuch, Art. L 110-1, 1995: «Le principe de précaution selon

lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et

techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et

proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à

l’environnement à un coût économiquement acceptable.»

Europäische Kommission, Generaldirektion 24, “Verbraucherpolitik und

Gesundheitsschutz”, 1998: «Le principe de précaution est une approche de gestion

des risques qui s’exerce dans une situation d’incertitude scientifique face à un risque.

Il se traduit par une exigence d’action face à un risque potentiellement grave sans

attendre les résultats de la recherche scientifique.»
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Referenztexte:

Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit, 2000: «Im Einklang mit
dem Vorsorgeprinzip (…) zielt dieses Protokoll darauf ab, zur Sicherstellung eines
angemessenen Schutzniveaus bei der sicheren Weitergabe, Handhabung und
Verwendung der durch moderne Biotechnologie hervorgebrachten lebenden
veränderten Organismen, die nachteilige Auswirkungen auf die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt haben können, beizutragen, wobei
auch Risiken für die menschliche Gesundheit zu berücksichtigen sind und ein
Schwerpunkt auf der grenzüberschreitenden Verbringung liegt. »

Entschliessung des Europäischen Rates von Nizza, 2000: «Le principe de
précaution est applicable au domaine de l’environnement et également à la santé
humaine, ainsi que dans les domaines zoo et phytosanitaires ; il se place dans la
perspective du développement durable.»
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Referenztexte:

Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (POP),

2001: Die Vorsorge, einschliesslich Transparenz und Beteiligung der

Öffentlichkeit, ist in diesem Übereinkommen verankert. Das Ziel lautet: «Unter

Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips nach Grundsatz 15 der Erklärung von Rio

über Umwelt und Entwicklung ist es Ziel dieses Übereinkommens, die

menschliche Gesundheit und die Umwelt vor persistenten organischen

Schadstoffen zu schützen.»

Bericht der Coppens-Kommission, 2003: « Le principe de précaution selon lequel

quand un risque de dommage grave ou irréversible à l’environnement ou à la

santé a été identifié, sans qu’il puisse être établi avec certitude en l’état des

connaissances scientifiques, l’autorité publique met en œuvre un programme de

recherches et prend les mesures provisoires et proportionnées propres à y parer».
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Referenztexte:

Artikel 5 der Umweltcharta, 2004-2005: «Wenn ein Schaden, dessen Eintritt nach

dem Stand der wissenschaftlichen Kenntnisse nicht mit Sicherheit vorherzusehen

ist, auf schwere und irreversible Weise die Umwelt beeinträchtigen könnte, haben

die Behörden in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen und nach dem

Vorsorgeprinzip dafür zu sorgen, dass Verfahren zur Evaluierung der Risiken zur

Anwendung kommen und angemessene einstweilige Massnahmen ergriffen

werden, um den Eintritt des Schadens zu verhindern.»
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